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Johannisburger Kreisblatt. Obwodu Jansborskiego.

Rebtgiri »em !an»iet8.

IohanmàrK, den t Mai 1857. W JanSborku, dà 1. Maja 183=7. * ,

Bekanntmachungen. Ob wießez en la

Î48. Die Rinderpest hat nunmehr, nochdem die Gefahr einer Einschleppung 
derselben beinahe anderthalb Jahre hindurch mit großer Anstrengung abgehalten worden, doch die Grenzen des 
Bezirkes überschrirren und an zwei Punkten des Tilsiter Kreises, zu Basnihkehmen bei Eoalbjuthen und zu 
Meldinglavksn bei Langsargen ein Gehöft ergriffen. Es waltet der dringende Berdacht ob, daß beide Ausbrüche 
der Krankheit durch heimlichen, verbctwidrrgen Verkehr mit dem benachbarten Auelande — wo die Seuche 
in jüngster Zeit an einigen Orten sehr stark herrschte — herbeigeführt seien. Die strengsten Maaßregeln, um 
eine weitere Vsrbreitnng des Unglücks zu verhindern, sind sofort ergriffen worden, und wie es scheint 

indem bis jetzt, noch beinahe drei Wochen, eine solche Verbreitung nichtstattgefunden hat — nicht ohne Er« 
folg; Dennoch wird durch das Auftreten der Krankheit i«t Lande selbst die Gefahr weiterer Infection bedeutend 
vergrößert, .und wir sehen uns veranlasst, die Bewshner des Bezirkes, vornehmlich die der nördlichen Kreise 
nicht nur von der vorhandenen Gefahr in Kenntniß zu setzen, sondern auch von Murrn zur eigenen höchsten 
Wachsamkeit und Vorsicht auf das Dringendste aufzufordern. Da es erfahrungemaßig nur ein sichres 
Schutzmittel gegen die Löserdürre giebt die strengste Vermeidung jeder unmittelbaren oder mittelbaren Beruh, 
rung mit dem Ansteckungsstoffe der Krankheit: so wird jeder Biehbesitzer sich selbst am Besten schätzen nnd die 
allgemeine Sicherheit am wirksamsten fördern, wenn er:

 sein Vieh möglichst sorgsam abfperrt uud vor jeder Gemeinschaft mir fremden Menschen und fremdem 
Dtehe bewahrt; ,
weder Futter und Stroh aus entfernten Gegenden in seine Wirthschaft bringt, noch Menschen, welche an, 
derswo mit Vieh in Berührung gewesen sind-, in die so viel als möglich verschlossen zu haltenden Stallungen 
zulaßt; endlich diejenigen thierischen Producte, welche am öftersten und leichtesten zu Tragern des Viehpefi, 
Contagiums werden, nähmlich:' Thierhaute, Hörner, Knochen und Molle, im Haus und Hof gar nicht 
bringen laßt. '

Die größte Vorsicht in allen diesen Beziehungen ist durchaus, wir wiederholen es, noch eine 
geraume Zeit hindurch allgemein von Nöthen. Durch dieselbe allein können die von Seiten der öffentliches. 
Fürsorge getroffenen umfaffenden Anordnungen ihre volle, sichre Wirksamkeit erhalten, und-kann allgemeineres 
unermeßliche« Unglück von den Einzelnen wie vom ganzen Lande abgewenvef werden.

Gumbinnenden 18. April 1857. König!. Negierung»

f 59. Behufs der diesjährigen Heuerndte soll diejenige Wiesenparzelle be& Zymnst^ 
B ru ch» in der Könjgl. Kulliker Forst, von 15 Morgen ZZ Quadrat-Ruthen, welche de? Wirth AdaM Gurba 
in AlkNSczanny käuflich erhalten sollte, an den Meistbietenden verpachtet werden, wozu ich den Termin auf 
den 29. Mai er. Vormittags 12 Uhr in meinem Geschaftslokale anberaumt habe, zu welchem sichere und zäh» 
lungsfähige Pachtliebhaber Mit dem Demäken eingeladen werden, daß die Pachtbedingungen tm Termine 
Werden, bekannt gemacht werden^ Zvhannieburg, den IG. April 1857. Der Domainen-Intendant Winke,
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vom rti März 1*830 unD -wił ^RückMt 
•uf $ 2 der Verordnung vom 12. März 1855» 
< Am esblatt Nro. 12 pro 1855) wird bei einer 
Geldstrafe span ihrs iO Rtlr.„od§r hei verhältniß- 
mä^ig er Gefängnißftrafe verboten, Hechte, Bar
sche, Kaulbarsche, Zandte, Welse,Stinte, Dres
sen, Karpfen, Bleie, Karauschen., Plätze Md 
leie ïn der Zeit vom Aufgang des Eises (inr 
März oder April) bis zum 15. Juni in den 
Mark-torten der Kreise Äugerburg.^ötzLN, Johan- 
uiSburg, Sensburg-, Lyck, Oletzko und Goldavp 
während per Marktzeit, oder außer der Marktzeib 
feil ju hatten.

. Gumbinyew dem 7- April 1857.
Nom gliche Regierung Abtheilung des Innern: 

wird hiermit! zur Kentmß gebracht.
Zohannisburg den 18. April 1857. 
Der Domainen-Jntenvant. Wittke.

150. Vkasttpne p tMroczuym amtSbla- 
vie na stronie 115 wydrukowane rozporzqdzenie

Na pw<# vrqpa policyjnego z dnia 11. Map- 
ca -1M0UE 4. doiMzà i$'; dchmdL.Marsa 
1855 zakazuie fix pod karg pienipzng od 1 az dö 
10 talarów albo pod -larg, wixzienng ßczubtcw,. 
okuniöw, ja^garzöw, santöw, sumöw, j^nköw, ble- 
ivw, karpiow,^karäßöw, pköcickow i ükleyköw w 

. czasie od zgimeni» lodu (w Marcu albo Kwietniu) 
az do 15- Czerwza w targowych mieyscach w ob
wodach Wcgobohorku, Lecu, Jansborku, Zg^zhyrku, 
Ettu, Olecku, i Gołdapi w dniach ua targ albo 
inuego dà.âle.We sWevGwac.

Gąbiny dnia 7. Kwietnia 1857. 
Królewska Megieneya, oddziat avewnktrzny^

Psdaie si^hoMiahomo^ü

Iansbork, Husa ^8. iKwietmaW57, 
Intendant; dominialny W itt ke.

. HAU. Der Gotttsdienfitsur die Kacholkken des fö I. Atzabojenftwo dla Katoliköwwpo- 
>3ohannisburger Kreises wird den i 2ten Mai in wiacie Iansborskim odprawi sip dwunastego Ma- 
»Äiaka und den 13ten in IohamüSburg abge- ja « mieście Bt'a,ly a trzynastego w' mieSrie 
Halten. Jansborku.

Lyck, dem 22: Apttb 1857 Samts mi, W Elku, dma 22. Kwietnia 1857.
________ Karh. Pfarrer. ksigdz katolicki.

«êàG Denjenigen versorgungöberechtigten Individuen, welche, die hiesige Glöcknerftelle, mit 
welcher ein jährliches Einkommen von c. 35 — 40 Rtlr. verbunden^ sst, apzunehmen genejgt sind 
werden hiemit aufgeforderH sich unter Bàingung eines < Cipst-Vepsopgungsscheines und piyeS Füh- 
rungSattestes.bci unS zu melden.

Mulla den 20. April 1857.
der Gemeinde,Kirchenrath, v: Szczepański.

RSA: Die LoSmann Adam und Catharine- Davidschen Eheleute. auS Radzienen, welche wegen 
schweren Diebstahls zu je 9 Monaten Gefängniß verurtheilt sind und nunmehr gefänglich einmezagen 
Werden sollen, haben ihren letzten Wohnort Radzienen heimlich verlaffen. '*

ES werden daher alle Civil- und Militär- Behörden des In- und Auslandes: hierdurch „ersucht 
auf dieselben Acht zu haben, diese im BetretungSfall festzunehmen und-an die nächste Gerichtsbehörde 
zur Strafverbüßung, zu überliefern.

Wir versichern die sofortige Erstattung der ontstehendnn-Auslagen) und' derr verehelichen Behör
den des Auslandes auch eine gleiche Rechtswillfährigkeit.

Zugleich wird jeder, welcher von dem Aufenthalt der Davidfchen Eheleute Kenntm'ß hat, aufae- 
lord'ert, .davon der nächsten Gerichts- oder Pvlizei-Dehörde unverzüglich Mittheilung zu machen.

OrtelSburg, den 11. April 1857. König!. Kreiögericht 1. Abtheilung. "
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